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Die Hütten müssen sauber gereinigt wieder übergeben werden. Der Abfall ist jeweils vom 
Benützer fachgerecht (laut kommunalem Abfallgesetz) zu entsorgen. Bei Unterlassung 
dieser Vorschrift können die entsprechenden Aufwände durch die Gemeinde in Rechnung 
gestellt werden. 

Bis drei Tage vor dem reservierten Benützungsdatum kann die Reservation der Hütte 
kostenlos storniert werden. Für Stornierungen die später eintreffen, wird die gesamte 
Benützungsgebühr der Hütte berechnet, ausgenommen die Hütte kann anderweitig wieder 
vermietet werden. 

Die Mieter haften für Schäden an und in den Hütten, die während der Mietdauer entstehen. 
Allfällige Schäden sind dem Hüttenwart umgehend zu melden. 

Art. 5 Gebührenbefreiung 

Der Gemeindevorstand kann die Gebühren auf Antrag teilweise oder ganz erlassen. Keine 
Gebühr zu entrichten haben Benützer, welche im Auftrag der Gemeinde oder im 
Zusammenhang mit der Hege erfolgen. 

Gemäss Vorstandsbeschluss vom 26.07.2004 sind die Mitglieder der Alpenvereinigung für 
die Hütten Unterberg, Oberberg, Älpli und Stäfali von der Benützungsgebühr befreit. 

Art. 6 Vermietung an Jugendliche unter 18 Jahren 

Die Hütten werden nur an Volljährige ab 18 Jahren vermietet. Ein volljähriger Mieter kann 
die jeweilige Hütte zur Benützung an Jugendliche unter 18 Jahren überlassen. Er trägt als 
Mieter jedoch die volle Verantwortung und ist dazu verpflichtet entsprechende Kontrollen 
während der Mietdauer durchzuführen und dafür zu sorgen, dass die Hütte wieder korrekt 
abgegeben wird. 

Art. 7 Zuständigkeit/ Hüttenwarte 

Für die Vermietung, das Inkasso sowie die Abgabe der Hüttenschlüssel sind die folgenden 
Hüttenwarte zuständig: 

Laschein 
Unterberg 
Oberberg 
Calanda Älpli 
Stäfali Hütte 
Hütte Besmerstein 

Daniel Hänni, Tel. 021 551 15 84
Daniela und Heinrich Roduner, Tel. 078 690 92 11 
Revierförster, Tel. 081 250 16 33 
Revierförster, Tel. 081 250 16 33 
Ueli Züst, Tel. 081 253 69 63 
Andrea Branger, Tel. 081 252 96 51 

Die Hüttenwarte können die Hütten kostenlos nutzen. Sie können jeweils bis Ende 
Dezember drei Sperrdaten bei der Gemeinde für das folgende Jahr einreichen. An diesen 
drei Sperrdaten ist die Hütte fix für sie reserviert. Ausserhalb dieser drei Sperrdaten müssen 
die Hütten der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Die Hüttenwarte können die Hütten auch 
jederzeit kurzfristig nutzen, sofern diese nicht vermietet sind. 




